
 

 

 

 

Denkbare Entwurfsgrundsätze nach Empfehlung des DBV-Blattes,  

Ausgabe 2018 

Entwurfsgrundsätze, die mit einem HD 88®-Boden als Schutzmaßnahme nach 

Bauartgenehmigung Nr. Z-3.81-1960 machbar sind, finden Sie auf Seite 40 des 

DBV-Blattes. 

Diese Entwurfsgrundsätze sind passend zu starren Schutzmaßnahmen und sind 

mit Wartung und Unterhaltung zu kombinieren. Auftretende Risse müssen nach 

Vorgaben des sachkundigen Planers geschlossen werden. Durchaus denkbar sind 

auch andere Möglichkeiten, die vom sachkundigen Planer herangezogen werden.  

 

 

Mögliche Entwurfsgrundsätze-EGS a und c nach DBV-Blatt, Ausgabe 2018 

a) Rissvermeidung  

Vermeidung von Rissen durch die Festlegung von besonderen 

konstruktiven, betontechnischen und ausführungstechnischen 

Maßnahmen.  

c) Rissbildung mit planmäßiger nachträglicher Behandlung  

Festlegung von tolerierbaren rechnerischen Rissbreiten möglichst in 

definierten Bereichen (wenige breite Risse), die mit im Entwurf planmäßig 

vorgesehenen lokalen Maßnahmen nach ihrem Auftreten dauerhaft 

geschlossen, bzw. abgedichtet werden.  

  



 

 

 

Auf Grundlage des Entwurfsgrundsatzes können Sie aus Tab. 5 eine 

Ausführungsvariante wählen.  

 

Ausführungsvarianten für befahrene Parkflächen aus Stahlbeton oder Spannbeton,  

Quelle: DBV-Blatt, Ausgabe 2018, Seite 42, Tab. 5 

 


